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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   4

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Nordenstadt am 9. Februar 2022

Satzung zur Änderung von Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen in 
Bebauungsplänen im Ortsbezirk Nordenstadt - Satzungsbeschluss - 

1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) durchgeführt wurde,

- keine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt wurde,

- zeitgleich zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt wurde.

2 Den in der Anlage 4 zur Vorlage formulierten Beschlussvorschlägen wird zugestimmt.

3 Die Satzung zur Änderung von Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen in Bebauungsplänen im Ortsbezirk Nordenstadt (Dachgestaltungssatzung 
Nordenstadt) (Anlage 2 zur Vorlage) wird beschlossen.

4 Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- der Beschluss der Satzung zur Änderung von Festsetzungen über die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen in Bebauungsplänen im Ortsbezirk Nordenstadt 
(Dachgestaltungssatzung Nordenstadt) nach § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht wird,

- die in Kraft getretene Satzung mit der Begründung nach § 10 a Abs. 2 BauGB 
ergänzend auch in das Internet eingestellt wird.

Vorlage Nr. 22-V-61-0004
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Beschluss Nr. 0006 

Antragsgemäß beschlossen

Verteiler:

Dez. IV z.w.V.

Dez. I/Magistratsbüro z.Kts.

1016 z.d.A.

Dr. Uebersohn
Ortsvorsteher
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